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47.3.2 Einkünfte, für welche eine Entlastung von ausländischen Quellensteuern beansprucht

wird
Einkünfte, für die eine Entlastung von ausländischen Quellensteuern beansprucht wird und für die das
Doppelbesteuerungsabkommen die ordentliche Besteuerung in der Schweiz voraussetzt, werden nach
Abzug des darauf entfallenden Aufwandes zum ordentlichen Tarif besteuert.

Holdinggesellschaften mit Erträgen, für welche eine Entlastung von ausländischen Einkünften
beansprucht wird, haben dies mittels Spartenrechnung zu deklarieren.
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